
* Für Tiere der Rindergattung und Wasserbüffel sowie Tiere der Ziegen- und Schafgattung. 
Auslaufjournal
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Total Weide (W) Total Weide (W)

Laufhof (L) Laufhof (L)

Sömmerung (S) Sömmerung (S)

Mindest- 
auslauf

TSchG Rinder, die angebunden gehalten werden, müssen regelmässig, mindestens an 60 Tagen während der Vegetationsperiode und an 30 Tagen während der Winterfütterungsperiode, Auslauf erhalten.
Pferde: Führende Stuten und ihre Fohlen sowie Jungpferde und andere nicht genutzte Pferde müssen täglich während mind. 2 Std., genutzte Pferde mind. 2 mal pro Woche 2 Std. Auslauf erhalten.

TSchG

 RAUS* 13 Tage 13 Tage 13 Tage 13 Tage 26 Tage 26 Tage RAUS*

Auslaufjournal für die Monate Januar bis Juni Jahr 20

Betriebsnummer Betrieb
C1 Ziegen, weibliche Tiere, über 1 Jahr alt 
C2 Ziegen, männliche Tiere, über 1 Jahr alt

D1 Schafe, weibliche Tiere, über 1 Jahr alt 
D2 Schafe, männliche Tiere, über 1 Jahr alt 
D3 Weidelämmer

E1 Zuchteber, über halbjährig 
E2 Nicht säugende Zuchtsauen, über halbjährig 
E3 Säugende Zuchtsauen 
E4 Abgesetzte Ferkel 
E5 Remonten, bis halbjährig und Mastschweine

F1 Zibben inkl. Jungtiere bis 35 Tage 
F2 Jungtiere über 35 bis 100 Tage

Tierkategorien
A1 Milchkühe (mit oder ohne Verkehrsmilchproduktion) 
A2 Andere Kühe, inkl. fremde Galtkühe und Ausmastkühe 
A3 Weibliche Tiere, über 365 Tage alt, bis zur ersten Abkalbung 
A4 Weibliche Tiere, über 160 bis 365 Tage alt 
A5 Weibliche Tiere, bis 160 Tage alt 
A6 Männliche Tiere, über 730 Tage alt 
A7 Männliche Tiere, über 365 bis 730 Tage alt 
A8 Männliche Tiere, über 160 bis 365 Tage alt 
A9 Männliche Tiere, bis 160 Tage alt

B1 Pferde, weibliche und kastrierte männliche Tiere, über 30 Monate alt 
B2 Hengste, über 30 Monate alt 
B3 Pferde, bis 30 Monate alt 

G1 Zuchthennen und Zuchthähne 
G2 Legehennen 
G3 Junghennen, Junghähne und Küken 
G4 Mastpoulets 
G5 Truten

 
 
 
Vereinfachte Aufzeichnung: 
Für Tiere, die während einer gewissen Zeitspanne dauernd Zugang 
zu einer Weide oder Auslauf haben, muss nur am 1. und letzten Tag 
dieser Zeitspanne eine entsprechende Eintragung gemacht werden.

Anwendungsbeispiel
Januar Februar

Tierkategorie A1 A2 A4 A6 A1 A2 A4 A6

1 L L L L L L L L

Die zu verwendenden 
Abkürzungen finden 
Sie rechts.

Für Weide ist ein W, für Lauf-
hof ein L und für gesömmerte 

Tiere ein S einzutragen.
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Auslaufjournal für die Monate Juli bis Dezember Jahr 20

Betriebsnummer Betrieb

Anwendungsbeispiel
Januar Februar

Tierkategorie A1 A2 A4 A6 A1 A2 A4 A6

1 L L L L L L L L

Die zu verwendenden 
Abkürzungen finden 
Sie rechts.

C1 Ziegen, weibliche Tiere, über 1 Jahr alt 
C2 Ziegen, männliche Tiere, über 1 Jahr alt

D1 Schafe, weibliche Tiere, über 1 Jahr alt 
D2 Schafe, männliche Tiere, über 1 Jahr alt 
D3 Weidelämmer

E1 Zuchteber, über halbjährig 
E2 Nicht säugende Zuchtsauen, über halbjährig 
E3 Säugende Zuchtsauen 
E4 Abgesetzte Ferkel 
E5 Remonten, bis halbjährig und Mastschweine

F1 Zibben inkl. Jungtiere bis 35 Tage 
F2 Jungtiere über 35 bis 100 Tage

Tierkategorien
A1 Milchkühe (mit oder ohne Verkehrsmilchproduktion) 
A2 Andere Kühe, inkl. fremde Galtkühe und Ausmastkühe 
A3 Weibliche Tiere, über 365 Tage alt, bis zur ersten Abkalbung 
A4 Weibliche Tiere, über 160 bis 365 Tage alt 
A5 Weibliche Tiere, bis 160 Tage alt 
A6 Männliche Tiere, über 730 Tage alt 
A7 Männliche Tiere, über 365 bis 730 Tage alt 
A8 Männliche Tiere, über 160 bis 365 Tage alt 
A9 Männliche Tiere, bis 160 Tage alt

B1 Pferde, weibliche und kastrierte männliche Tiere, über 30 Monate alt 
B2 Hengste, über 30 Monate alt 
B3 Pferde, bis 30 Monate alt 

G1 Zuchthennen und Zuchthähne 
G2 Legehennen 
G3 Junghennen, Junghähne und Küken 
G4 Mastpoulets 
G5 Truten

 
 
 
Vereinfachte Aufzeichnung: 
Für Tiere, die während einer gewissen Zeitspanne dauernd Zugang 
zu einer Weide oder Auslauf haben, muss nur am 1. und letzten Tag 
dieser Zeitspanne eine entsprechende Eintragung gemacht werden.

* Für Tiere der Rindergattung und Wasserbüffel sowie Tiere der Ziegen- und Schafgattung. 
Auslaufjournal
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Total Weide (W) Total Weide (W)

Laufhof (L) Laufhof (L)

Sömmerung (S) Sömmerung (S)

Mindest- 
auslauf

TSchG Rinder, die angebunden gehalten werden, müssen regelmässig, mindestens an 60 Tagen während der Vegetationsperiode und an 30 Tagen während der Winterfütterungsperiode, Auslauf erhalten.
Pferde: Führende Stuten und ihre Fohlen sowie Jungpferde und andere nicht genutzte Pferde müssen täglich während mind. 2 Std., genutzte Pferde mind. 2 mal pro Woche 2 Std. Auslauf erhalten.

TSchG

 RAUS* 26 Tage 26 Tage 26 Tage 26 Tage 13 Tage 13 Tage RAUS*

Für Weide ist ein W, für Lauf-
hof ein L und für gesömmerte 

Tiere ein S einzutragen.


